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oder entsteht, ist dem Kommanditisten der Betrag der Einlageminderung als
Gewinn zuzurechnen. 2 Der nach Satz 1 zuzurechnende Betrag darf den Betrag
der Anteile am Verlust der Kommanditgesellschaft nicht übersteigen, der im
Wirtschaftsjahr der Einlageminderung und in den zehn vorangegangenen Wirt-
schaftsjahren ausgleichs- oder abzugsfähig gewesen ist. 3 Wird der Haftungs-
betrag im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 gemindert (Haftungsminderung) und sind
im Wirtschaftsjahr der Haftungsminderung und den zehn vorangegangenen
Wirtschaftsjahren Verluste nach Absatz 1 Satz 2 ausgleichs- oder abzugsfähig
gewesen, so ist dem Kommanditisten der Betrag der Haftungsminderung, ver-
mindert um auf Grund der Haftung tatsächlich geleistete Beträge, als Gewinn
zuzurechnen; Satz 2 gilt sinngemäß. 4 Die nach den Sätzen 1 bis 3 zuzurech-
nenden Beträge mindern die Gewinne, die dem Kommanditisten im Wirt-
schaftsjahr der Zurechnung oder in späteren Wirtschaftsjahren aus seiner Betei-
ligung an der Kommanditgesellschaft zuzurechnen sind.

(4) 1 Der nach Absatz 1 nicht ausgleichs- oder abzugsfähige Verlust eines
Kommanditisten, vermindert um die nach Absatz 2 abzuziehenden und ver-
mehrt um die nach Absatz 3 hinzuzurechnenden Beträge (verrechenbarer Ver-
lust), ist jährlich gesondert festzustellen. 2 Dabei ist von dem verrechenbaren
Verlust des vorangegangenen Wirtschaftsjahres auszugehen. 3 Zuständig für den
Erlass des Feststellungsbescheids ist das für die gesonderte Feststellung des
Gewinns und Verlustes der Gesellschaft zuständige Finanzamt. 4 Der Feststel-
lungsbescheid kann nur insoweit angegriffen werden, als der verrechenbare
Verlust gegenüber dem verrechenbaren Verlust des vorangegangenen Wirt-
schaftsjahres sich verändert hat. 5 Die gesonderten Feststellungen nach Satz 1
können mit der gesonderten und einheitlichen Feststellung der einkommen-
steuerpflichtigen und körperschaftsteuerpflichtigen Einkünfte verbunden wer-
den. 6 In diesen Fällen sind die gesonderten Feststellungen des verrechenbaren
Verlustes einheitlich durchzuführen.

(5) Absatz 1 Satz 1, Absatz 1a, 2 und 3 Satz 1, 2 und 4 sowie Absatz 4 gelten
sinngemäß für andere Unternehmer, soweit deren Haftung der eines Komman-
ditisten vergleichbar ist, insbesondere für
1. stille Gesellschafter einer stillen Gesellschaft im Sinne des § 230 des Handels-

gesetzbuchs, bei der der stille Gesellschafter als Unternehmer (Mitunterneh-
mer) anzusehen ist,

2. Gesellschafter einer Gesellschaft im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs, bei
der der Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen ist,
soweit die Inanspruchnahme des Gesellschafters für Schulden in Zusammen-
hang mit dem Betrieb durch Vertrag ausgeschlossen oder nach Art und Weise
des Geschäftsbetriebs unwahrscheinlich ist,

3. Gesellschafter einer ausländischen Personengesellschaft, bei der der Gesell-
schafter als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen ist, soweit die Haf-
tung des Gesellschafters für Schulden in Zusammenhang mit dem Betrieb
der eines Kommanditisten oder eines stillen Gesellschafters entspricht oder
soweit die Inanspruchnahme des Gesellschafters für Schulden in Zusammen-
hang mit dem Betrieb durch Vertrag ausgeschlossen oder nach Art und Weise
des Geschäftsbetriebs unwahrscheinlich ist,

4. Unternehmer, soweit Verbindlichkeiten nur in Abhängigkeit von Erlösen
oder Gewinnen aus der Nutzung, Veräußerung oder sonstigen Verwertung
von Wirtschaftsgütern zu tilgen sind,
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5. Mitreeder einer Reederei im Sinne des § 489 des Handelsgesetzbuchs, bei
der der Mitreeder als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen ist, wenn
die persönliche Haftung des Mitreeders für die Verbindlichkeiten der Ree-
derei ganz oder teilweise ausgeschlossen oder soweit die Inanspruchnahme
des Mitreeders für Verbindlichkeiten der Reederei nach Art und Weise des
Geschäftsbetriebs unwahrscheinlich ist.

§ 15b1) Verluste im Zusammenhang mit Steuerstundungsmodellen.
(1) 1 Verluste im Zusammenhang mit einem Steuerstundungsmodell dürfen

weder mit Einkünften aus Gewerbebetrieb noch mit Einkünften aus anderen
Einkunftsarten ausgeglichen werden; sie dürfen auch nicht nach § 10d abge-
zogen werden. 2 Die Verluste mindern jedoch die Einkünfte, die der Steuer-
pflichtige in den folgenden Wirtschaftsjahren aus derselben Einkunftsquelle
erzielt. 3 § 15a ist insoweit nicht anzuwenden.

(2) 1 Ein Steuerstundungsmodell im Sinne des Absatzes 1 liegt vor, wenn auf
Grund einer modellhaften Gestaltung steuerliche Vorteile in Form negativer
Einkünfte erzielt werden sollen. 2 Dies ist der Fall, wenn dem Steuerpflichtigen
auf Grund eines vorgefertigten Konzepts die Möglichkeit geboten werden soll,
zumindest in der Anfangsphase der Investition Verluste mit übrigen Einkünften
zu verrechnen. 3 Dabei ist es ohne Belang, auf welchen Vorschriften die negati-
ven Einkünfte beruhen.

(3) Absatz 1 ist nur anzuwenden, wenn innerhalb der Anfangsphase das
Verhältnis der Summe der prognostizierten Verluste zur Höhe des gezeichneten
und nach dem Konzept auch aufzubringenden Kapitals oder bei Einzelinvesto-
ren des eingesetzten Eigenkapitals 10 Prozent übersteigt.

(3a)2) Unabhängig von den Voraussetzungen nach den Absätzen 2 und 3 liegt
ein Steuerstundungsmodell im Sinne des Absatzes 1 insbesondere vor, wenn ein
Verlust aus Gewerbebetrieb entsteht oder sich erhöht, indem ein Steuerpflichti-
ger, der nicht auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet ist, Bücher zu
führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen, auf Grund des Erwerbs von
Wirtschaftsgütern des Umlaufvermögens sofort abziehbare Betriebsausgaben
tätigt, wenn deren Übereignung ohne körperliche Übergabe durch Besitzkon-
stitut nach § 930 des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder durch Abtretung des
Herausgabeanspruchs nach § 931 des Bürgerlichen Gesetzbuchs erfolgt.

(4)3) 1 Der nach Absatz 1 nicht ausgleichsfähige Verlust ist jährlich gesondert
festzustellen. 2 Dabei ist von dem verrechenbaren Verlust des Vorjahres aus-
zugehen. 3 Der Feststellungsbescheid kann nur insoweit angegriffen werden, als
der verrechenbare Verlust gegenüber dem verrechenbaren Verlust des Vorjahres
sich verändert hat. 4 Handelt es sich bei dem Steuerstundungsmodell um eine
Gesellschaft oder Gemeinschaft im Sinne des § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2
Buchstabe a der Abgabenordnung4), ist das für die gesonderte und einheitliche
Feststellung der einkommensteuerpflichtigen und körperschaftsteuerpflichtigen
Einkünfte aus dem Steuerstundungsmodell zuständige Finanzamt für den Erlass
des Feststellungsbescheids nach Satz 1 zuständig; anderenfalls ist das Betriebs-

1) Zur Anwendung von § 15b siehe § 52 Abs. 25.
2) § 15b Abs. 3a eingef. durch G v. 18.12.2013 (BGBl. I S. 4318); zur Anwendung siehe § 52 Abs. 25

Satz 5.
3) § 15b Abs. 4 Sätze 4 und 5 geänd. mWv 1.1.2017 durch G v. 18.7.2016 (BGBl. I S. 1679).
4) dtv 5548 AO/FGO.
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finanzamt (§ 18 Absatz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung) zuständig. 5 Han-
delt es sich bei dem Steuerstundungsmodell um eine Gesellschaft oder Gemein-
schaft im Sinne des § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a der Abgaben-
ordnung, können die gesonderten Feststellungen nach Satz 1 mit der gesonder-
ten und einheitlichen Feststellung der einkommensteuerpflichtigen und kör-
perschaftsteuerpflichtigen Einkünfte aus dem Steuerstundungsmodell
verbunden werden; in diesen Fällen sind die gesonderten Feststellungen nach
Satz 1 einheitlich durchzuführen.

§ 16 Veräußerung des Betriebs. (1) 1 Zu den Einkünften aus Gewerbe-
betrieb gehören auch Gewinne, die erzielt werden bei der Veräußerung
1. des ganzen Gewerbebetriebs oder eines Teilbetriebs. 2 Als Teilbetrieb gilt

auch die das gesamte Nennkapital umfassende Beteiligung an einer Kapital-
gesellschaft; im Fall der Auflösung der Kapitalgesellschaft ist § 17 Absatz 4
Satz 3 sinngemäß anzuwenden;

2. des gesamten Anteils eines Gesellschafters, der als Unternehmer (Mitunter-
nehmer) des Betriebs anzusehen ist (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2);

3. des gesamten Anteils eines persönlich haftenden Gesellschafters einer Kom-
manditgesellschaft auf Aktien (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3).

2 Gewinne, die bei der Veräußerung eines Teils eines Anteils im Sinne von Satz 1
Nummer 2 oder 3 erzielt werden, sind laufende Gewinne.

(2) 1 Veräußerungsgewinn im Sinne des Absatzes 1 ist der Betrag, um den der
Veräußerungspreis nach Abzug der Veräußerungskosten den Wert des Betriebs-
vermögens (Absatz 1 Satz 1 Nummer 1) oder den Wert des Anteils am
Betriebsvermögen (Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3) übersteigt. 2 Der Wert
des Betriebsvermögens oder des Anteils ist für den Zeitpunkt der Veräußerung
nach § 4 Absatz 1 oder nach § 5 zu ermitteln. 3 Soweit auf der Seite des
Veräußerers und auf der Seite des Erwerbers dieselben Personen Unternehmer
oder Mitunternehmer sind, gilt der Gewinn insoweit jedoch als laufender
Gewinn.

(3)1) 1 Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des Gewerbebetriebs sowie
eines Anteils im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 3.
2 Werden im Zuge der Realteilung einer Mitunternehmerschaft Teilbetriebe,
Mitunternehmeranteile oder einzelne Wirtschaftsgüter in das jeweilige Be-
triebsvermögen der einzelnen Mitunternehmer übertragen, so sind bei der
Ermittlung des Gewinns der Mitunternehmerschaft die Wirtschaftsgüter mit
den Werten anzusetzen, die sich nach den Vorschriften über die Gewinnermitt-
lung ergeben, sofern die Besteuerung der stillen Reserven sichergestellt ist; der
übernehmende Mitunternehmer ist an diese Werte gebunden; § 4 Absatz 1
Satz 4 ist entsprechend anzuwenden. 3 Dagegen ist für den jeweiligen Über-
tragungsvorgang rückwirkend der gemeine Wert anzusetzen, soweit bei einer
Realteilung, bei der einzelne Wirtschaftsgüter übertragen worden sind, zum
Buchwert übertragener Grund und Boden, übertragene Gebäude oder andere
übertragene wesentliche Betriebsgrundlagen innerhalb einer Sperrfrist nach der
Übertragung veräußert oder entnommen werden; diese Sperrfrist endet drei
Jahre nach Abgabe der Steuererklärung der Mitunternehmerschaft für den Ver-
anlagungszeitraum der Realteilung. 4 Satz 2 ist bei einer Realteilung, bei der

1) § 16 Abs. 3 Satz 2 geänd. mWv VZ 2010 durch G v. 8.12.2010 (BGBl. I S. 1768).
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einzelne Wirtschaftsgüter übertragen werden, nicht anzuwenden, soweit die
Wirtschaftsgüter unmittelbar oder mittelbar auf eine Körperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermögensmasse übertragen werden; in diesem Fall ist bei
der Übertragung der gemeine Wert anzusetzen. 5 Soweit einzelne dem Betrieb
gewidmete Wirtschaftsgüter im Rahmen der Aufgabe des Betriebs veräußert
werden und soweit auf der Seite des Veräußerers und auf der Seite des Erwer-
bers dieselben Personen Unternehmer oder Mitunternehmer sind, gilt der
Gewinn aus der Aufgabe des Gewerbebetriebs als laufender Gewinn. 6 Werden
die einzelnen dem Betrieb gewidmeten Wirtschaftsgüter im Rahmen der
Aufgabe des Betriebs veräußert, so sind die Veräußerungspreise anzusetzen.
7 Werden die Wirtschaftsgüter nicht veräußert, so ist der gemeine Wert im
Zeitpunkt der Aufgabe anzusetzen. 8 Bei Aufgabe eines Gewerbebetriebs, an
dem mehrere Personen beteiligt waren, ist für jeden einzelnen Beteiligten der
gemeine Wert der Wirtschaftsgüter anzusetzen, die er bei der Auseinander-
setzung erhalten hat.

(3a)1) Einer Aufgabe des Gewerbebetriebs steht der Ausschluss oder die
Beschränkung des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland hin-
sichtlich des Gewinns aus der Veräußerung sämtlicher Wirtschaftsgüter des
Betriebs oder eines Teilbetriebs gleich; § 4 Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend.

(3b)2) 1 In den Fällen der Betriebsunterbrechung und der Betriebsverpach-
tung im Ganzen gilt ein Gewerbebetrieb sowie ein Anteil im Sinne des Ab-
satzes 1 Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 nicht als aufgegeben, bis
1. der Steuerpflichtige die Aufgabe im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 ausdrücklich

gegenüber dem Finanzamt erklärt oder
2. dem Finanzamt Tatsachen bekannt werden, aus denen sich ergibt, dass die

Voraussetzungen für eine Aufgabe im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 erfüllt sind.
2 Die Aufgabe des Gewerbebetriebs oder Anteils im Sinne des Absatzes 1 Satz 1
Nummer 2 oder Nummer 3 ist in den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 rück-
wirkend für den vom Steuerpflichtigen gewählten Zeitpunkt anzuerkennen,
wenn die Aufgabeerklärung spätestens drei Monate nach diesem Zeitpunkt
abgegeben wird. 3 Wird die Aufgabeerklärung nicht spätestens drei Monate
nach dem vom Steuerpflichtigen gewählten Zeitpunkt abgegeben, gilt der
Gewerbebetrieb oder Anteil im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 oder
Nummer 3 erst in dem Zeitpunkt als aufgegeben, in dem die Aufgabeerklärung
beim Finanzamt eingeht.

(4)3) 1 Hat der Steuerpflichtige das 55. Lebensjahr vollendet oder ist er im
sozialversicherungsrechtlichen Sinne dauernd berufsunfähig, so wird der Ver-
äußerungsgewinn auf Antrag zur Einkommensteuer nur herangezogen, soweit
er 45 000 Euro übersteigt. 2 Der Freibetrag ist dem Steuerpflichtigen nur einmal
zu gewähren. 3 Er ermäßigt sich um den Betrag, um den der Veräußerungs-
gewinn 136 000 Euro übersteigt.

(5) Werden bei einer Realteilung, bei der Teilbetriebe auf einzelne Mit-
unternehmer übertragen werden, Anteile an einer Körperschaft, Personenver-
einigung oder Vermögensmasse unmittelbar oder mittelbar von einem nicht

1) § 16 Abs. 3a eingef. durch G v. 8.12.2010 (BGBl. I S. 1768).
2) § 16 Abs. 3b eingef. durch G v. 1.11.2011 (BGBl. I S. 2131).
3) § 16 Abs. 4 Sätze 1 und 3 inhaltlich bestätigt durch G v. 5.4.2011 (BGBl. I S. 554).
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von § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes1) begünstigten Steuerpflichti-
gen auf einen von § 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes begünstigten
Mitunternehmer übertragen, ist abweichend von Absatz 3 Satz 2 rückwirkend
auf den Zeitpunkt der Realteilung der gemeine Wert anzusetzen, wenn der
übernehmende Mitunternehmer die Anteile innerhalb eines Zeitraums von
sieben Jahren nach der Realteilung unmittelbar oder mittelbar veräußert oder
durch einen Vorgang nach § 22 Absatz 1 Satz 6 Nummer 1 bis 5 des Umwand-
lungssteuergesetzes2) weiter überträgt; § 22 Absatz 2 Satz 3 des Umwandlungs-
steuergesetzes gilt entsprechend.

§ 17 Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften. (1)3) 1 Zu den
Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört auch der Gewinn aus der Veräußerung
von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, wenn der Veräußerer innerhalb der
letzten fünf Jahre am Kapital der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu
mindestens 1 Prozent beteiligt war. 2 Die verdeckte Einlage von Anteilen an
einer Kapitalgesellschaft in eine Kapitalgesellschaft steht der Veräußerung der
Anteile gleich. 3 Anteile an einer Kapitalgesellschaft sind Aktien, Anteile an
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Genussscheine oder ähnliche Be-
teiligungen und Anwartschaften auf solche Beteiligungen sowie Anteile an
einer optierenden Gesellschaft im Sinne des § 1a des Körperschaftsteuerge-
setzes1). 4 Hat der Veräußerer den veräußerten Anteil innerhalb der letzten fünf
Jahre vor der Veräußerung unentgeltlich erworben, so gilt Satz 1 entsprechend,
wenn der Veräußerer zwar nicht selbst, aber der Rechtsvorgänger oder, sofern
der Anteil nacheinander unentgeltlich übertragen worden ist, einer der Rechts-
vorgänger innerhalb der letzten fünf Jahre im Sinne von Satz 1 beteiligt war.

(2) 1 Veräußerungsgewinn im Sinne des Absatzes 1 ist der Betrag, um den der
Veräußerungspreis nach Abzug der Veräußerungskosten die Anschaffungskosten
übersteigt. 2 In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 tritt an die Stelle des Ver-
äußerungspreises der Anteile ihr gemeiner Wert. 3 Weist der Veräußerer nach,
dass ihm die Anteile bereits im Zeitpunkt der Begründung der unbeschränkten
Steuerpflicht nach § 1 Absatz 1 zuzurechnen waren und dass der bis zu diesem
Zeitpunkt entstandene Vermögenszuwachs auf Grund gesetzlicher Bestimmun-
gen des Wegzugsstaats im Wegzugsstaat einer der Steuer nach § 6 des Außen-
steuergesetzes2) vergleichbaren Steuer unterlegen hat, tritt an die Stelle der
Anschaffungskosten der Wert, den der Wegzugsstaat bei der Berechnung der
der Steuer nach § 6 des Außensteuergesetzes vergleichbaren Steuer angesetzt
hat, höchstens jedoch der gemeine Wert. 4 Satz 3 ist in den Fällen des § 6
Absatz 3 des Außensteuergesetzes nicht anzuwenden. 5 Hat der Veräußerer den
veräußerten Anteil unentgeltlich erworben, so sind als Anschaffungskosten des
Anteils die Anschaffungskosten des Rechtsvorgängers maßgebend, der den
Anteil zuletzt entgeltlich erworben hat. 6 Ein Veräußerungsverlust ist nicht zu
berücksichtigen, soweit er auf Anteile entfällt,
a) die der Steuerpflichtige innerhalb der letzten fünf Jahre unentgeltlich erwor-

ben hatte. 2 Dies gilt nicht, soweit der Rechtsvorgänger anstelle des Steuer-
pflichtigen den Veräußerungsverlust hätte geltend machen können;

1) dtv 5786 KSt/GewSt.
2) dtv 5765 Steuergesetze.
3) § 17 Abs. 1 Satz 3 geänd. durch G v. 25.6.2021 (BGBl. I S. 2050).
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b) die entgeltlich erworben worden sind und nicht innerhalb der gesamten
letzten fünf Jahre zu einer Beteiligung des Steuerpflichtigen im Sinne von
Absatz 1 Satz 1 gehört haben. 2 Dies gilt nicht für innerhalb der letzten fünf
Jahre erworbene Anteile, deren Erwerb zur Begründung einer Beteiligung
des Steuerpflichtigen im Sinne von Absatz 1 Satz 1 geführt hat oder die nach
Begründung der Beteiligung im Sinne von Absatz 1 Satz 1 erworben worden
sind.
(2a)1) 1 Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet werden,

um die Anteile im Sinne des Absatzes 1 zu erwerben. 2 Zu den Anschaffungs-
kosten gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungs-
kosten. 3 Zu den nachträglichen Anschaffungskosten im Sinne des Satzes 2
gehören insbesondere
1. offene oder verdeckte Einlagen,
2. Darlehensverluste, soweit die Gewährung des Darlehens oder das Stehenlas-

sen des Darlehens in der Krise der Gesellschaft gesellschaftsrechtlich ver-
anlasst war, und

3. Ausfälle von Bürgschaftsregressforderungen und vergleichbaren Forderun-
gen, soweit die Hingabe oder das Stehenlassen der betreffenden Sicherheit
gesellschaftsrechtlich veranlasst war.

4 Eine gesellschaftsrechtliche Veranlassung liegt regelmäßig vor, wenn ein frem-
der Dritter das Darlehen oder Sicherungsmittel im Sinne der Nummern 2
oder 3 bei sonst gleichen Umständen zurückgefordert oder nicht gewährt
hätte. 5 Leistet der Steuerpflichtige über den Nennbetrag seiner Anteile hinaus
Einzahlungen in das Kapital der Gesellschaft, sind die Einzahlungen bei der
Ermittlung der Anschaffungskosten gleichmäßig auf seine gesamten Anteile
einschließlich seiner im Rahmen von Kapitalerhöhungen erhaltenen neuen
Anteile aufzuteilen.

(3)2) 1 Der Veräußerungsgewinn wird zur Einkommensteuer nur herangezo-
gen, soweit er den Teil von 9 060 Euro übersteigt, der dem veräußerten Anteil
an der Kapitalgesellschaft entspricht. 2 Der Freibetrag ermäßigt sich um den
Betrag, um den der Veräußerungsgewinn den Teil von 36 100 Euro übersteigt,
der dem veräußerten Anteil an der Kapitalgesellschaft entspricht.

(4) 1 Als Veräußerung im Sinne des Absatzes 1 gilt auch die Auflösung einer
Kapitalgesellschaft, die Kapitalherabsetzung, wenn das Kapital zurückgezahlt
wird, und die Ausschüttung oder Zurückzahlung von Beträgen aus dem steuer-
lichen Einlagenkonto im Sinne des § 27 des Körperschaftsteuergesetzes. 2 In
diesen Fällen ist als Veräußerungspreis der gemeine Wert des dem Steuerpflich-
tigen zugeteilten oder zurückgezahlten Vermögens der Kapitalgesellschaft an-
zusehen. 3 Satz 1 gilt nicht, soweit die Bezüge nach § 20 Absatz 1 Nummer 1
oder 2 zu den Einnahmen aus Kapitalvermögen gehören.

(5) 1 Die Beschränkung oder der Ausschluss des Besteuerungsrechts der Bun-
desrepublik Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung der
Anteile an einer Kapitalgesellschaft im Fall der Verlegung des Sitzes oder des
Orts der Geschäftsleitung der Kapitalgesellschaft in einen anderen Staat stehen
der Veräußerung der Anteile zum gemeinen Wert gleich. 2 Dies gilt nicht in

1) § 17 Abs. 2a eingef. durch G v. 12.12.2019 (BGBl. I S. 2451); zur Anwendung siehe § 52
Abs. 25a.

2) § 17 Abs. 3 inhaltlich bestätigt durch G v. 5.4.2011 (BGBl. I S. 554).
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den Fällen der Sitzverlegung einer Europäischen Gesellschaft nach Artikel 8 der
Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 und der Sitzverlegung einer anderen Kapital-
gesellschaft in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union. 3 In diesen
Fällen ist der Gewinn aus einer späteren Veräußerung der Anteile ungeachtet
der Bestimmungen eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
in der gleichen Art und Weise zu besteuern, wie die Veräußerung dieser Anteile
zu besteuern gewesen wäre, wenn keine Sitzverlegung stattgefunden hätte.
4 § 15 Absatz 1a Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.

(6) Als Anteile im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 gelten auch Anteile an
Kapitalgesellschaften, an denen der Veräußerer innerhalb der letzten fünf Jahre
am Kapital der Gesellschaft nicht unmittelbar oder mittelbar zu mindestens
1 Prozent beteiligt war, wenn
1. die Anteile auf Grund eines Einbringungsvorgangs im Sinne des Umwand-

lungssteuergesetzes, bei dem nicht der gemeine Wert zum Ansatz kam,
erworben wurden und

2. zum Einbringungszeitpunkt für die eingebrachten Anteile die Voraussetzun-
gen von Absatz 1 Satz 1 erfüllt waren oder die Anteile auf einer Sacheinlage
im Sinne von § 20 Absatz 1 des Umwandlungssteuergesetzes1) vom 7. De-
zember 2006 (BGBl. I S. 2782, 2791) in der jeweils geltenden Fassung
beruhen.

(7) Als Anteile im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 gelten auch Anteile an einer
Genossenschaft einschließlich der Europäischen Genossenschaft.

c) Selbständige Arbeit (§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3)
§ 18 [Einkünfte aus selbständiger Arbeit] (1) Einkünfte aus selbständiger
Arbeit sind
1. Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. 2 Zu der freiberuflichen Tätigkeit

gehören die selbständig ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, schrift-
stellerische, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit, die selbständige
Berufstätigkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare,
Patentanwälte, Vermessungsingenieure, Ingenieure, Architekten, Handels-
chemiker, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratenden Volks- und Be-
triebswirte, vereidigten Buchprüfer, Steuerbevollmächtigten, Heilpraktiker,
Dentisten, Krankengymnasten, Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmet-
scher, Übersetzer, Lotsen und ähnlicher Berufe. 3 Ein Angehöriger eines
freien Berufs im Sinne der Sätze 1 und 2 ist auch dann freiberuflich tätig,
wenn er sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte bedient;
Voraussetzung ist, dass er auf Grund eigener Fachkenntnisse leitend und
eigenverantwortlich tätig wird. 4 Eine Vertretung im Fall vorübergehender
Verhinderung steht der Annahme einer leitenden und eigenverantwort-
lichen Tätigkeit nicht entgegen;

2. Einkünfte der Einnehmer einer staatlichen Lotterie, wenn sie nicht Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb sind;

3. Einkünfte aus sonstiger selbständiger Arbeit, z.B. Vergütungen für die Voll-
streckung von Testamenten, für Vermögensverwaltung und für die Tätigkeit
als Aufsichtsratsmitglied;

1) dtv 5765 Steuergesetze.

145

Einkommensteuergesetz § 18 EStG 1



4.1) Einkünfte, die ein Beteiligter an einer vermögensverwaltenden Gesellschaft
oder Gemeinschaft, deren Zweck im Erwerb, Halten und in der Veräuße-
rung von Anteilen an Kapitalgesellschaften besteht, als Vergütung für Leis-
tungen zur Förderung des Gesellschafts- oder Gemeinschaftszwecks erzielt,
wenn der Anspruch auf die Vergütung unter der Voraussetzung eingeräumt
worden ist, dass die Gesellschafter oder Gemeinschafter ihr eingezahltes
Kapital vollständig zurückerhalten haben; § 15 Absatz 3 ist nicht anzuwen-
den.

(2) Einkünfte nach Absatz 1 sind auch dann steuerpflichtig, wenn es sich nur
um eine vorübergehende Tätigkeit handelt.

(3) 1 Zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit gehört auch der Gewinn,
der bei der Veräußerung des Vermögens oder eines selbständigen Teils des
Vermögens oder eines Anteils am Vermögen erzielt wird, das der selbständigen
Arbeit dient. 2 § 16 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 und Absatz 1 Satz 2 sowie
Absatz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(4)2) 1 § 13 Absatz 5 gilt entsprechend, sofern das Grundstück im Veranla-
gungszeitraum 1986 zu einem der selbständigen Arbeit dienenden Betriebs-
vermögen gehört hat. 2 § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, Absatz 1a, Absatz 2
Satz 2 und 3, §§ 15a und 15b sind entsprechend anzuwenden.

d) Nichtselbständige Arbeit (§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4)
§ 19 [Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit] (1) 1 Zu den Einkünften
aus nichtselbständiger Arbeit gehören
1. Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Tantiemen und andere Bezüge und Vor-

teile für eine Beschäftigung im öffentlichen oder privaten Dienst;
1a.3) Zuwendungen des Arbeitgebers an seinen Arbeitnehmer und dessen Be-

gleitpersonen anlässlich von Veranstaltungen auf betrieblicher Ebene mit
gesellschaftlichem Charakter (Betriebsveranstaltung). 2 Zuwendungen im
Sinne des Satzes 1 sind alle Aufwendungen des Arbeitgebers einschließlich
Umsatzsteuer unabhängig davon, ob sie einzelnen Arbeitnehmern indivi-
duell zurechenbar sind oder ob es sich um einen rechnerischen Anteil an
den Kosten der Betriebsveranstaltung handelt, die der Arbeitgeber gegen-
über Dritten für den äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung aufwen-
det. 3 Soweit solche Zuwendungen den Betrag von 110 Euro je Betriebs-
veranstaltung und teilnehmenden Arbeitnehmer nicht übersteigen, gehö-
ren sie nicht zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, wenn die
Teilnahme an der Betriebsveranstaltung allen Angehörigen des Betriebs
oder eines Betriebsteils offensteht. 4 Satz 3 gilt für bis zu zwei Betriebsver-
anstaltungen jährlich. 5 Die Zuwendungen im Sinne des Satzes 1 sind
abweichend von § 8 Absatz 2 mit den anteilig auf den Arbeitnehmer und
dessen Begleitpersonen entfallenden Aufwendungen des Arbeitgebers im
Sinne des Satzes 2 anzusetzen;

2. Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- und Waisengelder und andere Bezüge
und Vorteile aus früheren Dienstleistungen, auch soweit sie von Arbeit-
gebern ausgleichspflichtiger Personen an ausgleichsberechtigte Personen

1) Zu § 18 Abs. 1 Nr. 4 siehe auch § 52 Abs. 4 Sätze 8 und 9 iVm § 3 Nr. 40a.
2) Zur Anwendung von § 18 Abs. 4 Satz 2 siehe § 52 Abs. 26 iVm Abs. 25.
3) § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a eingef. mWv 1.1.2015 durch G v. 22.12.2014 (BGBl. I S. 2417).

146

1 EStG § 19 Einkommensteuergesetz


